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Der Ausschuss für Technik des DFB informiert 
über wichtige Änderungen der Ausrüstungsvorschriften 

 
1. Nutzung von „N-Klingen“ im Degen 
 
Aufgrund eines Beschlusses der FIE (Reglementänderung FIE Kongress 2013 – s.S.92f.)1 ist 
ab dem 01.01.2016 auf allen F.I.E.-Turnieren die Nutzung von Nicht-Maraging-Stahlklingen 
(N-Klinge) in der Waffe Degen nicht mehr gestattet. 
Der DFB hat für alle Turniere in seinem Geltungsbereich festgelegt, dass diese Regelung 
ebenfalls ab dem 01.01.2016 in allen Altersklassen verbindlich anzuwenden ist. 
 
 
2. Nutzung von Degenklingen der Firma Leon Paul² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den Verantwortlichen für die Durchführung der Materialkontrolle wird 
insbesondere von allen Kamprichterinnen und Kampfrichtern sowie sonstigen 
Turnieroffiziellen eine konsequente Anwendung dieser Regelungen im Sinne der 
Sicherheit für alle Fechterinnen und Fechter erbeten und erwartet! 
 

Die aktuellen Ausrüstungsvorschriften sind unter folgendem Link einsehbar: 
http://www.fechten.org/fileadmin/user_upload/Ausruestungsvorschriften‐DFB.pdf 

                                                            
1 http://static8.fie.org/uploads/4/22509-14.1%20prop.%20REGLEMENTS%20congres%202013%203L.pdf 
2 http://static6.fie.org/uploads/7/35611-2015-08-28-LISTE-DES-LAMES-HOMOLOGUEES-FIE-EPEE-et-FLEURET-version72015.pdf

 

3 http://static10.fie.org/uploads/6/32682-2015-07-03-lettre-urgente-5-15-3l.pdf 

Aufgrund eines Beschlusses der FIE 
(urgent letter Nr. 5-15)³ ist seit dem 
03.07.2015 die Nutzung Degenklingen 
„SR-71“ und „V“ der Firma Leon Paul 
gemäß der grafischen Darstellung auf 
allen F.I.E.-Turnieren verboten.  

Der DFB weist noch einmal darauf hin, 
dass für alle Turniere in seinem 
Geltungsbereich, diese Regelung 
ebenfalls in allen Altersklassen 
verbindlich anzuwenden ist. 


